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«Wenn wir einmal im Zeitalter der Zensur leben, sollten wir
eine Zensur haben für alles, nicht bloß für Filme. Wir haben

Gesetze, die uns vorschreiben, was wir denken sollen. Wenn wir
diesen Film verbieten, wie können wir denn konsetpient sein?

Sollen wir die Oper und die Tanzsäle unter Zensur stellen?
Sollen wir «Tristan und Isolde» und «La Bohème» zensurieren?
Wir leben in einem Zeitalter der Heuchelei!»

Diese Worte eines Mitgliedes des Obersten Gerichtshofes

von Chicago während eines Prozesses über ein
Filmverhot bilden den Schluß einer Eingabe des
Schweizerischen Lichtspieltheater-Verbandes an den Regie-

rungsrat des Kantons St. Gallen. Es handelt sich in dieser

Eingabe darum, den Regierungsrat des Kantons
St. Gallen zu ersuchen, dem Begehren der amtlichen
Jugendschutzkommission der Stadt St. Gallen um eine
Revision der kantonalen Verordnung über die Errichtung

und den Betrieh von Lichtspieltheatern nicht
nachzukommen. Das Abänderungsbegehren will erreichen,
daß die Altersgrenze für den Kinobesuch vom 16. auf
das 18. Altersjahr verschoben werde, mit der Begründung,

in den Kantonen, wo die Altersgrenze auf das

16. Jahr festgesetzt sei, ließen sich viel mehr Verfehlungen

Jugendlicher feststellen. Die Eingabe des

Lichtspieltheater-Verbandes an die St. Galler Regierung weist
nach, daß ein solcher Zusammenhang zwischen Altersgrenze

und Jugend-Kriminalität nicht besteht und
ersucht den Regierungsrat, an der bisherigen Regelung
festzuhalten. Die Eingabe kann sich dabei auf
Erfahrungen und statistisch belegte Tatsachen stützen, die
mit Sicherheit nachweisen, wie ungerechtfertigt es ist,
das Kino zum Sündenbock für Jugendkriminalität zu
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